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 „ Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“
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Was ist das Dritte System?  

Das Dritte System ist ein Akteurssystem, dessen Wirtschaftsweise sich von der Art und Weise des Wirtschaftens im ersten System (der privaten, gewinnorientierten Wirtschaft) und im zweiten System (der öffentlichen, staatlich verfassten Wirtschaft) unterscheidet.

Es produziert Güter und Dienstleistungen, insbesondere solche, die weder vom Markt noch vom Staat bereitgestellt werden.

Dazu gehören neben den in sozialen Unternehmen produzierten Gütern und Dienstleistungen vor allem auch solche, die nach herkömmli​chem Verständnis nicht als Ergebnis wirtschaftlicher Tätigkeit verstanden und folglich auch nicht wertmäßig erfasst werden, wie z.B. die Nachbarschafts- und Selbsthilfe, nicht monetäre Tauschsysteme und andere Initiativen des Freiwilligen und Bürgerschaftlichen Engagements.
In beiden Bereichen - dem unternehmerischen wie auch dem Initiativbereich - existieren praktische Schwierigkeiten, die sich hemmend auf die  gesellschafts- und beschäftigungspolitische Innovationskraft des Dritten Systems auswirken. Eine Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist daher dringend geboten.

Initiativen des Freiwilligen und Bürgerschaftlichen Engagements, der Nachbarschafts- und Selbsthilfe, Tauschsysteme etc

Diese Initiativen fördern die Bildung sozialen Kapitals, tragen innovativ zur gesellschaftlichen Veränderung bei und wirtschaften in sozialen, ökologischen und ökonomischen Sinne nachhaltig. Die Rahmenbedingungen sollten verbessert und Hindernisse abgebaut werden.

Unter anderem am Beispiel von Tauschringen lassen sich derartige Problemfelder beschreiben, in denen Veränderungsbedarf besteht:

· Räume für Engagement


Die Infrastruktur, die bürgerschaftliches Engagement fördert und ermöglicht, muss erhalten und ausgebaut werden. Bei mehreren Tauschringen hat die Erhebung einer Miete für Räume bereits einen Rückzug aus der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen in Privatwohnungen stattgefunden. Gerade für kleinere non-profit-Organisationen sind mietfreie Räume existenziell. Nachbarschaftshäuser und Selbsthilfetreffpunkte müssen aber aufgrund der Kürzungen verstärkt Raummiete verlangen. Zum Ausbau der Infrastruktur gehört ebenso die Absicherung von Freiwilligenagenturen (siehe hierzu das beigefügte Strategiepapier der BAGFA, das der Kommission bereits vorliegt).


· Rechtsform

Wie viele Initiativen im Dritten System haben die meisten Tauschringe sich weder als eingetragenen Verein konstituiert noch eine andere Rechtsform gewählt, unter anderem, um der damit einhergehenden Hierarchiesierung und Formalisierung ausweichen zu können. Sie sind daher nicht rechtsfähig. Neben dem Haftungsrisiko entsteht so der Nachteil, dass keine Verträge abgeschlossen und so nicht einmal ein Bankkonto eingerichtet werden kann. 
Um den neuen Formen von bürgerschaftlichem Engagement, einschließlich Tauschringen entgegen zu kommen, sollten für Selbsthilfe- und Nachbarschaftshilfeprojekte eine Rechtsform mit weniger Regularien bzw. eine den Inhalten der gemeinwesenbezogenen Arbeit gemäße Rechtsform geschaffen werden.


· Gemeinnützigkeit

Tauschringe, Zeitbörsen, Nachbarschaftshilfevereine etc werden regelmäßig nicht als gemeinnützig anerkannt, da die Erbringer von (Hilfs-) Dienstleistungen im Gegenzug eine Zeitgutschrift erhalten und somit aufgrund der eigenwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder gegen den Grundsatz der "Selbstlosigkeit" verstoßen. Anerkannt werden nur solche Seniorenhilfen oder Seniorengenossenschaften, die ihre Tätigkeiten auf die Unterstützung alter und hilfsbedürftiger Menschen beschränken. Dafür dürfen sie auch Zeitgutscheine erhalten, "wenn die eigene Opferwilligkeit nicht zu Gunsten eigennütziger Interessen in den Hintergrund gedrängt wird" (Rundverfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt vom 29.5.2000). Zudem wird ein vereinsrechtliches Regelwerk, eine Legitimation als Hilfsperson etc. verlangt.
Die Verneinung eigennütziger Interesse bei gemeinwohlorientiertem Handeln ist realitätsfern und trägt nicht zu einer nachhaltigen sozialen und ökonomischen Entwicklung bei. Die Herausbildung von Eigenverantwortung und -initiative basiert i.d.R. nicht auf den Empfang von Hilfsleistungen von "opferwilligen" Helfern, sondern auf Anerkennung und Gleichberechtigung.
Eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechtes sollte Struktur und Inhalt von Vereinen und Projekten berücksichtigen, die gemeinwohlorientiert die soziale, ökologische und ökonomisch Gemeinwesenentwicklung zum Ziel haben.


· Versicherung

Erfreulicherweise tritt die gesetzliche Unfallversicherung bei gegenseitiger Nachbarschaftshilfe über die Gemeindeunfallversicherungen ein. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn die Nachbarschaftshilfe in organisierter Form über einen Verein geleistet wird. Tauschringe und andere nicht-rechtsfähige Vereine oder Projekte können sich aber aufgrund ihrer fehlenden Rechtsfähigkeit und oftmals auch der finanziellen Lage nicht über die Berufsgenossenschaften versichern. Ähnliches gilt für die Vereins-Haftpflichtversicherung.
Die kommunalen Unfall- und Haftpflichtversicherungen sollten die Versicherungsleistungen für Initiativen des Bürgerschaftlichen Engagements übernehmen.


· Arbeitsförderung

Die Verfügbarkeitsregelung in der Arbeitsförderung (§§ 118,119 SGB III) wird nicht nur auf erwerbswirtschaftliche Arbeit angewandt. Auch wer sich mehr als 15 Stunden wöchentlich ehrenamtlich, bürgerschaftlich engagiert, riskiert seinen Leistungsanspruch. Gerade für Arbeitslose kann der Erhalt und Erwerb von beruflichen Kompetenzen im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit wichtig sein. In der Realität schränkt eine freiwillige Tätigkeit auch von über 15 Stunden wöchentlich nicht die Verfügbarkeit ein, da sie im Falle der Aufnahme einer Erwerbsarbeit i.d.R. reduziert oder eingestellt wird.
In einer Reform des SGB III sollte sich die Verfügbarkeitsregelung ausschließlich auf Erwerbsarbeit beziehen. Freiwillige Tätigkeiten sollten aufgrund der hohen Bedeutung für Kompetenzerhalt und -erwerb und der Bildung sozialen Kapitals den Weiterbildungsmaßnahmen gleichgestellt werden. 


· Steuerrecht

In einigen Tauschringen beteiligt sich soziales oder lokales Gewerbe an dem Güter- und Dienstleistungstausch. Da aber die Tauscheinheiten nicht in die Landeswährung konvertierbar sind, ergibt sich bei der Steuererklärung die Schwierigkeit der DM- bzw. Eurobewertung für eine Tauschleistung. Eingebunden in einer regionalen Entwicklung mit dem Ziel der Stärkung der lokalen Ökonomie und der Schaffung neuer Arbeitsplätze sollte für Gewerbebetriebe in Tauschringen eine Experimentierphase von 10 Jahren eingeführt werden. Während dieser Zeit könnten statt der gewerblichen Steuer ein Teil der Tauscheinnahmen für Projekte der Regionalentwicklung bereitgestellt werden. Gleichzeitig sollten Modelle entwickelt werden, inwieweit lokale Steuern bzw. Abgaben aus den beteiligten Gewerbebetrieben in der jeweiligen Verrechnungseinheit an Gemeinde, Kreise und Kommunen abgeführt werden können. Dies würde den Effekt der regionalen und nachhaltigen Entwicklung verstärken.
Bei Tauschaktivitäten im privaten Bereich handelt es sich um die Aktivierung nachbarschaftlicher Hilfen und gehört damit zu der steuerlich nicht relevanten Privatsphäre.
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